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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Verbesserung der polizeilichen 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, vor allem an 
den Binnengrenzen, und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen
(KOM(2005)0317 – C6-0314/2005 – 2005/0131(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission (KOM(2005)0317)1,

– gestützt auf Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, Artikel 32 und Artikel 34 Absatz 2 
Buchstabe c des EU-Vertrags, 

– gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C6-0314/2005),

– gestützt auf die Artikel 93 und 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
(A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 5

(5) Die Mitgliedstaaten haben eine (5) Die Mitgliedstaaten haben eine 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Vielzahl von bilateralen Abkommen und 
Vereinbarungen geschlossen, um den 
speziellen Kooperationserfordernissen in 
Grenzregionen Rechnung zu tragen. In 
Ermangelung eines Unionsansatzes 
können die Sicherheitsniveaus an den 
gemeinsamen Grenzen voneinander 
abweichen, wie den anhand der Berichte 
des Ständigen Schengener Bewertungs-
und Anwendungsausschusses 
ausgesprochenen Empfehlungen der 
Minister zu entnehmen ist.

Vielzahl von bilateralen Abkommen und 
Vereinbarungen geschlossen, um den 
speziellen Kooperationserfordernissen in 
Grenzregionen Rechnung zu tragen. In 
Ermangelung eines Unionsansatzes 
weichen die Sicherheitsniveaus an den 
gemeinsamen Grenzen voneinander ab, 
wie den anhand der Berichte des Ständigen 
Schengener Bewertungs- und 
Anwendungsausschusses ausgesprochenen 
Empfehlungen der Minister zu entnehmen 
ist. Ein gemeinsamer Ansatz ist daher von 
wesentlicher Bedeutung, um im gesamten 
Hoheitsgebiet der Europäischen Union 
dasselbe Sicherheitsniveau zu 
gewährleisten.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 11

(11) Die operative Zusammenarbeit sollte 
so gestaltet werden, dass mehr gemeinsame 
Ressourcen zur Verfügung stehen, die 
Ressourcen effizienter eingesetzt werden 
und Routineaufgaben ebenso wie 
Sondereinsätze besser erledigt werden 
können.

(11) Die operative Zusammenarbeit sollte 
so gestaltet werden, dass mehr gemeinsame 
Ressourcen zur Verfügung stehen, 
insbesondere Humanressourcen, 
finanzielle und technische Ressourcen, 
die Ressourcen effizienter eingesetzt 
werden und Routineaufgaben ebenso wie 
Sondereinsätze besser erledigt werden 
können.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 11 A (neu)

(11a) Zur Verbesserung der strategischen 
und operativen Zusammenarbeit müssen 
alle Hindernisse in den Bereichen 
Schulung, sprachliche 
Verständigungsprobleme, 
Inkompatibilität und fehlende
Interoperabilität der technischen 
Ausrüstung überwunden werden.

Begründung

Schulung spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung einer Kultur des Vertrauens und der 
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Zusammenarbeit zwischen verschiedenen grenzübergreifend tätigen
Strafverfolgungsbehörden. Sprachbarrieren und der Einsatz inkompatibler Ausrüstung 
(Datenbanken und Kommunikationssysteme) gelten bislang als die Haupthindernisse für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 13

(13) Bei Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite, die getroffen werden, um die 
Bestimmungen gemäß Artikel 3 dieses 
Beschlusses durchzuführen, etwa die 
Entwicklung von technischen 
Standardlösungen und -formaten zur 
Informationsübertragung, ist nach dem in 
Artikel 10 des Beschlusses festgelegten 
Regelungsverfahren zu verfahren.

entfällt

Begründung

Die Einrichtung eines solchen Ausschusses ist nicht erforderlich, weil der Rat bereits über 
zuständige Gremien verfügt, um Durchführungsmaßnahmen für die polizeiliche
Zusammenarbeit zu erarbeiten. 

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 14

(14) Die Bestimmungen des Schengener 
Übereinkommens über die 
grenzüberschreitende Observation und die 
grenzüberschreitende Nacheile sollten 
geändert werden, um wirksamere und 
erfolgreichere strafrechtliche Ermittlungen 
und Einsätze zu ermöglichen. Bei 
Ermittlungen in einer Strafsache, in der 
eine Gefängnisstrafe oder ein 
Freiheitsentzug von mindestens zwölf 
Monaten möglich ist, sollten 
grenzüberschreitende Observation und 
grenzüberschreitende Nacheile erlaubt 
werden. Die grenzüberschreitende 
Nacheile sollte zudem nicht auf die 
Festlandgrenzen beschränkt bleiben.

(14) Die Bestimmungen des Schengener 
Übereinkommens über die 
grenzüberschreitende Observation und die 
grenzüberschreitende Nacheile sollten 
geändert werden, um wirksamere und 
erfolgreichere strafrechtliche Ermittlungen 
und Einsätze zu ermöglichen. Bei 
Ermittlungen in einer Strafsache, in der 
eine Gefängnisstrafe oder ein 
Freiheitsentzug von mindestens zwölf 
Monaten möglich ist, sollten 
grenzüberschreitende Observation und 
grenzüberschreitende Nacheile erlaubt 
werden. Die grenzüberschreitende 
Nacheile sollte nicht nur über die 
Festlandgrenzen, sondern auch über die 
Luftaußengrenzen, Meeres-, Fluss- oder 
Seegrenzen hinweg erfolgen können. Die 
nacheilenden Beamten sollten das Recht 
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haben, die verfolgten Personen 
anzuhalten, zu durchsuchen, zu 
vernehmen und festzunehmen. Außerdem 
sollten die grenzüberschreitende 
Observation und die grenzüberschreitende 
Nacheile keiner zeitlichen oder 
räumlichen Beschränkung unterliegen. 
Daher sollten damit unvereinbare 
Verfassungsbestimmungen der 
Mitgliedstaaten geändert werden.

Begründung

Der Beschluss zielt darauf ab, die Arbeit von Praktikern zu erleichtern und die Effizienz von 
Polizeieinsätzen zu erhöhen. Daher sollten die Befugnisse der Beamten ausgeweitet werden 
und die Observation und die Nacheile zeitlich und räumlich nicht begrenzt sein. Der 
Änderungsantrag trägt den derzeitigen bewährten Praktiken der verschiedenen 
Schengenstaaten Rechnung.

Änderungsantrag 6
ARTIKEL 3 ABSATZ 1 BUCHSTABE D

(d) Feststellung von 
Telekommunikationsanschlussinhabern 
(Telefon, Fax und Internet);

(d) Feststellung von 
Telekommunikationsanschlussinhabern 
(Telefon, Mobiltelefon, Fax und Internet);

Änderungsantrag 7
ARTIKEL 3 ABSATZ 1 BUCHSTABE F

(f) Identitätsüberprüfungen; (f) Identitätsüberprüfungen, insbesondere 
durch die Übermittlung und den Abgleich 
von DNA-Profilen;

Begründung

Ziel dieses Änderungsantrags ist es, die neueste Technik auf dem Gebiet der 
Identitätsüberprüfung einzubeziehen.

Änderungsantrag 8
ARTIKEL 3 ABSATZ 3

3. Alles Weitere im Zusammenhang mit 
der Umsetzung dieses Artikels, d.h. 
genauere Bestimmung der Informationen, 
die zur Verfügung gestellt werden 

entfällt
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können, Zugangsmodalitäten und 
Übermittlungskanäle, wird nach dem in 
Artikel 10 beschriebenen Verfahren 
geregelt.

Begründung

Die Einrichtung eines solchen Ausschusses ist nicht erforderlich, weil der Rat bereits über
zuständige Gremien verfügt, um Durchführungsmaßnahmen für die polizeiliche
Zusammenarbeit zu erarbeiten. 

Änderungsantrag 9
ARTIKEL 4 ABSATZ 1 BUCHSTABE C

(c) die Erarbeitung und Durchführung von 
gemeinsamen Schulungsprogrammen, 
einschließlich gemeinsamer Übungen zur 
Vorbereitung auf Sondereinsätze. 
Mögliche Maßnahmen in diesem Bereich
sind Arbeitsbesuche, 
Austauschprogramme, gemeinsame 
Schulungsprojekte einschließlich 
Sprachkurse, und die Entwicklung 
spezifischer gemeinsamer 
Ausbildungsmodule für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen.

(c) die Erarbeitung und Durchführung von 
gemeinsamen Schulungsprogrammen, 
einschließlich gemeinsamer Übungen zur 
Vorbereitung auf Sondereinsätze. 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Grenzregionen an den Binnengrenzen wie 
etwa Arbeitsbesuche, 
Austauschprogramme, gemeinsame 
Schulungsprojekte, gemeinsame
Ausbildungsmodule und insbesondere 
Sprachkurse sind erforderlich.

Begründung

Die Bedeutung von gemeinsamen Schulungsmaßnahmen für die Schaffung einer Kultur des 
Vertrauens und der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden 
und die Beseitigung von Sprachbarrieren ist gemeinhin anerkannt.

Änderungsantrag 10
ARTIKEL 5 BUCHSTABE C

(c) Übertragung polizeilicher Aufgaben an 
Verbindungsbeamte oder Beamte des 
anderen Mitgliedstaats, sofern es dabei 
nicht um die Ergreifung von 
Zwangsmaßnahmen geht.

(c) Übertragung polizeilicher Aufgaben an 
Verbindungsbeamte oder Beamte des 
anderen Mitgliedstaats.

Änderungsantrag 11
ARTIKEL 5 ABSATZ 1 A (neu)
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1a. Die an der in Absatz 1 genannten
operativen Zusammenarbeit beteiligten 
Beamten sind befugt, im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats im Einklang 
mit den Rechtsvorschriften dieses Staates 
und den Anweisungen der zuständigen 
örtlichen Behörden Personen anzuhalten, 
zu durchsuchen, zu vernehmen und 
festzunehmen.

Begründung

Die Befugnisse der Beamten, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats tätig werden, 
sollten ausgeweitet werden, damit die Effektivität von Polizeieinsätzen verbessert wird.

Änderungsantrag 12
ARTIKEL 6 ABSATZ 1

1. Die Mitgliedstaaten richten für jede 
ihrer Grenzregionen an den 
Binnengrenzen permanente Strukturen 
für die Kooperation zwischen den von 
diesem Beschluss erfassten Behörden ein.

1. Die Mitgliedstaaten richten gemeinsame 
Zentren für die Zusammenarbeit 
zwischen den von diesem Beschluss 
erfassten Behörden ein.

Begründung

Der Erfolg der bestehenden Zentren für die Zusammenarbeit von Polizei und Zoll wie das in 
Kehl (D) ansässige Zentrum für die Zusammenarbeit von Polizei und Zoll der deutschen und 
französischen Behörden zeigt, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation beträchtlich 
verbessert werden können, wenn die Beamten aus verschiedenen Ländern unter einem Dach 
zusammenarbeiten.

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 9 TITEL

Bilaterale Kooperationsabkommen 
zwischen den von diesem Beschluss 
erfassten Behörden

Bilaterale und multilaterale 
Kooperationsabkommen zwischen den von 
diesem Beschluss erfassten Behörden

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 9 ABSATZ 1

Weitergehende bestehende oder künftige 
mit diesem Beschluss im Einklang 
stehende Abkommen über die 

Bestehende oder künftige Abkommen über 
die Zusammenarbeit zwischen den von 
diesem Beschluss erfassten Behörden 
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Zusammenarbeit zwischen den von diesem 
Beschluss erfassten Behörden zwischen 
Mitgliedstaaten mit einer gemeinsamen 
Grenze bleiben von diesem Beschluss 
unberührt. 

zwischen Mitgliedstaaten mit einer 
gemeinsamen Grenze, mit denen die Ziele 
dieses Beschlusses ausgebaut und erweitet 
werden können, bleiben von diesem 
Beschluss unberührt. 

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 10

Artikel 10 entfällt
Ausschuss

1. Wird auf diesen Artikel Bezug 
genommen, so wird die Kommission von 
einem Ausschuss unterstützt, der sich aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten 
zusammensetzt und in dem der Vertreter 
der Kommission den Vorsitz führt.
2. Der Ausschuss gibt sich auf der 
Grundlage der Standardgeschäftsordnung 
für Komitologieausschüsse eine 
Geschäftsordnung.
3. Der Vertreter der Kommission 
unterbreitet dem Ausschuss einen 
Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. 
Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme 
zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist 
ab, die der Vorsitzende unter 
Berücksichtigung der Dringlichkeit der 
betreffenden Frage festsetzen kann. Die 
Stellungnahme wird mit der Mehrheit 
abgegeben, die in Artikel 205 Absatz 2 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für die Annahme der vom 
Rat auf Vorschlag der Kommission zu 
fassenden Beschlüsse vorgesehen ist. Bei 
der Abstimmung im Ausschuss werden die 
Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten 
gemäß dem vorgenannten Artikel 
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der 
Abstimmung nicht teil.
4. Die Kommission erlässt die geplanten 
Maßnahmen, wenn sie mit der 
Stellungnahme des Ausschusses 
übereinstimmen.
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5. Stehen die geplanten Maßnahmen mit 
der Stellungnahme des Ausschusses nicht 
in Einklang oder liegt keine 
Stellungnahme vor, so unterbreitet die 
Kommission dem Rat unverzüglich einen 
Vorschlag für die zu treffenden 
Maßnahmen und unterrichtet das 
Europäische Parlament.
6. Der Rat kann innerhalb von zwei 
Monaten ab seiner Befassung mit 
qualifizierter Mehrheit über den 
Vorschlag befinden.
Hat sich der Rat innerhalb dieser Frist 
mit qualifizierter Mehrheit gegen den 
Vorschlag ausgesprochen, so überprüft 
die Kommission den Vorschlag. Die 
Kommission kann dem Rat einen 
geänderten Vorschlag vorlegen, ihren 
Vorschlag erneut vorlegen oder einen 
Vorschlag für einen Rechtsakt 
unterbreiten.
Hat der Rat bis zum Ablauf der Frist 
weder den vorgeschlagenen 
Durchführungsrechtsakt angenommen 
noch sich gegen den Vorschlag für die 
Durchführungsmaßnahmen 
ausgesprochen, so wird der 
vorgeschlagene Durchführungsrechtsakt 
von der Kommission erlassen.
7. Die Vertreter der Mitgliedstaaten
werden von den für die Durchführung des 
Beschlusses zuständigen Stellen benannt. 
Jeder Mitgliedstaat entsendet einen 
Vertreter.

Begründung

Die Einrichtung eines solchen Ausschusses ist nicht erforderlich, weil der Rat bereits über 
zuständige Gremien verfügt, um Durchführungsmaßnahmen für die polizeiliche
Zusammenarbeit zu erarbeiten. 

Änderungsantrag 16
ARTIKEL 11 NUMMER -1 (neu)

Artikel 39 Absatz 1 (Übereinkommen von Schengen)

-1. In Artikel 39 wird Absatz 1 wie folgt 
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ersetzt:
„1. Die Vertragsparteien verpflichten sich 
sicherzustellen, dass sich ihre Polizei- und 
Zollbehörden im Einklang mit den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
im Rahmens ihrer Befugnisse im Hinblick 
auf die Verhütung und Aufdeckung von 
Straftaten gegenseitig unterstützen, 
insoweit durch einzelstaatliches Recht 
nicht festgelegt ist, dass das Ersuchen auf
justiziellem Wege zu erfolgen hat. Sind
die ersuchten Polizeibehörden nicht 
befugt, einem Ersuchen stattzugeben, 
leiten sie es an die zuständigen Behörden 
weiter.“ 

Begründung

Artikel 39 des Schengener Übereinkommens wird geändert, um:

- den Zoll in die Bestimmungen aufzunehmen;

- Zwangsmaßnahmen seitens der in einem anderen Mitgliedstaat tätig werdenden Beamten 
zuzulassen, wenn dies zur Verhütung und Aufdeckung von Straftaten erforderlich ist.

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 11 NUMMER 1 BUCHSTABE B

Artikel 40 Absatz 2 Unterabsatz 1 (Schengener Übereinkommen)

„Kann wegen der besonderen Dringlichkeit 
der Angelegenheit eine vorherige 
Zustimmung des anderen Mitgliedstaats 
nicht beantragt werden, dürfen die 
observierenden Beamten die Observation 
einer Person, die im Verdacht steht, eine
Straftat begangen zu haben, für die es eine 
Gefängnisstrafe oder einen Freiheitsentzug 
von mindestens zwölf Monaten geben 
kann, unter folgenden Voraussetzungen 
über die Grenze hinweg fortsetzen:“

„Kann wegen der besonderen Dringlichkeit 
der Angelegenheit eine vorherige 
Zustimmung des anderen Mitgliedstaats 
nicht beantragt werden, dürfen die 
observierenden Beamten die Observation 
einer Person, die im Verdacht steht, in eine 
Straftat verwickelt zu sein, für die es eine 
Gefängnisstrafe oder einen Freiheitsentzug 
von mindestens zwölf Monaten geben 
kann, oder einer Person, in Bezug auf die 
es allen Anlass zur Vermutung gibt, dass 
sie zur Identifizierung oder zur 
Auffindung einer solchen Person 
beitragen kann, unter folgenden 
Voraussetzungen über die Grenze hinweg 
fortsetzen:“
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Begründung

Da Praktiker die Formulierung „im Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben” als zu 
restriktiv betrachten, wird Artikel 40 des Schengener Übereinkommens geändert, um die 
Observation von Personen, die im Verdacht stehen, in eine Straftat verwickelt zu sein, und 
von Personen, die die Ermittlungen unterstützen könnten, zu ermöglichen.

Änderungsantrag 18
ARTIKEL 11 NUMMER 1 BUCHSTABE B A (neu)

Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe f (Schengener Übereinkommen)

(ba) In Absatz 3 wird Buchstabe f wie 
folgt geändert:
„(f) Die observierenden Beamten sind 
befugt, die observierte Person im 
Hoheitsgebiet des anderen Mitgliedstaats 
anzuhalten, zu durchsuchen, zu 
vernehmen und festzunehmen.“

Begründung

Ziel des Änderungsantrags ist es, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
observierenden Beamten mit den Befugnissen auszustatten, die sie benötigen, um ihre 
Tätigkeit effizient durchzuführen.

Änderungsantrag 19
ARTIKEL 11 NUMMER 2 BUCHSTABE A 

Artikel 41 Absatz 1 Unterabsatz 1 (Schengener Übereinkommen)

„Beamte eines Mitgliedstaats, die in ihrem 
Land eine Person verfolgen, die auf 
frischer Tat bei der Begehung oder 
Beteiligung an einer Straftat angetroffen 
wird, für die es eine Gefängnisstrafe oder 
einen Freiheitsentzug von mindestens 
zwölf Monaten geben kann, sind befugt, 
die Verfolgung im Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaats ohne dessen 
vorherige Zustimmung fortzusetzen, wenn 
die zuständigen Behörden des anderen 
Mitgliedstaats wegen der besonderen 
Dringlichkeit der Angelegenheit nicht 
zuvor mit einem der in Artikel 44 des 
Schengener Übereinkommens 
vorgesehenen Kommunikationsmittel 
unterrichtet werden konnten oder nicht 

1. „Beamte eines Mitgliedstaats, die in 
ihrem Land eine Person verfolgen, die im 
Verdacht steht, in eine Straftat verwickelt 
zu sein, für die es eine Gefängnisstrafe 
oder einen Freiheitsentzug von mindestens 
zwölf Monaten geben kann, oder eine 
Person, in Bezug auf die es allen Anlass 
zur Vermutung gibt, dass sie zur 
Identifizierung oder Auffindung einer 
solchen Person beitragen kann, sind 
befugt, die Verfolgung im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats ohne dessen 
vorherige Zustimmung fortzusetzen, wenn 
die zuständigen Behörden des anderen 
Mitgliedstaats wegen der besonderen 
Dringlichkeit der Angelegenheit nicht 
zuvor mit einem der in Artikel 44 des 
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rechtzeitig zur Stelle sind, um die 
Verfolgung zu übernehmen.“

Schengener Übereinkommens 
vorgesehenen Kommunikationsmittel 
unterrichtet werden konnten oder nicht 
rechtzeitig zur Stelle sind, um die 
Verfolgung zu übernehmen.“

Begründung

Da unter den Begriff „auf frischer Tat bei der Begehung oder Beteiligung an einer Straftat 
angetroffen” nicht alle Situationen fallen, mit denen die Praktiker konfrontiert sind, zielt 
dieser Änderungsantrag darauf ab, die Nachteile auch in Bezug auf Personen zuzulassen, die 
im Verdacht stehen, in eine Straftat verwickelt zu sein, und auf Personen, die die Ermittlungen 
unterstützen könnten.

Änderungsantrag 20
ARTIKEL 11 NUMMER 2 BUCHSTABE B 

Artikel 41 Absatz 4 und Absatz 5 Buchstabe b (Schengener Übereinkommen)

(b) Absatz 4 sowie Absatz 5 Buchstabe b 
werden gestrichen.

(b) Die Absätze 2, 3, 4 und 5 Buchstabe b
werden gestrichen.

Begründung

Ziel des Änderungsantrags ist es, die derzeitige Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 
unterschiedliche Verfahren in Bezug auf die Befugnisse der Beamten, die in einem anderen 
Staat tätig werden, anzuwenden, und die zeitliche und räumliche Begrenzung der Nacheile 
abzuschaffen.

Änderungsantrag 21
ARTIKEL 11 NUMMER 2 BUCHSTABE B A (neu) 

Artikel 41 Absatz 5 Buchstabe f (Schengener Übereinkommen)

(ba) In Absatz 5 wird Buchstabe f wie 
folgt ersetzt:
„(f) Die nacheilenden Beamten sind 
befugt, die verfolgte Person im 
Hoheitsgebiet des anderen Mitgliedstaats 
anzuhalten, zu durchsuchen, zu 
vernehmen und festzunehmen. Nach der 
Festnahme der verfolgten Person kann 
zum Zwecke ihrer Vorführung vor die 
zuständigen örtlichen Behörden während 
dieses Transports Gebrauch von 
Handschellen gemacht werden und 
können Gegenstände im Besitz der 
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verfolgten Person sichergestellt werden.“

Änderungsantrag 22
ARTIKEL 11 NUMMER 2 BUCHSTABE B B (neu) 

Artikel 41 Absatz 9 (Schengener Übereinkommen)

(bb) Absatz 9 wird gestrichen.
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BEGRÜNDUNG

1. Einführung

Die Europäische Kommission hat im Juli 2005 einen „Vorschlag für einen Beschluss des 
Rates zur Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, vor allem an den Binnengrenzen, und zur Änderung des 
Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen" angenommen.

Ein erster Meinungsaustausch innerhalb des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres fand am 24. Januar 2006 statt, bei dem ein Arbeitsdokument verteilt wurde. 

2. Zielsetzung des Vorschlags

Durch die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen innerhalb des Schengenraumes 
können Straftäter die Binnengrenzen straffrei passieren und kann ein Sicherheitsdefizit 
entstehen, wenn die Strafverfolgungsbehörden ihren Einsatz an der Grenze abbrechen müssen 
und wenn es einen Mangel an polizeilicher Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
gibt. 

Ziel des vorliegenden Vorschlags ist es, den Rechtsrahmen im Bereich der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und den Bürgern ein höheres Maß 
an Sicherheit zu bieten, so wie es in Artikel 29 des Vertrags über die Europäische Union und 
im Haager Programm von 2004 vorgesehen ist. 

Mit dem Vorschlag wird ein allgemeiner gemeinsamer Rahmen auf europäischer Ebene im 
Bereich der grenzübergreifenden polizeilichen Zusammenarbeit eingeführt. Er subsumiert in 
einem einzigen Beschluss die gemeinsamen Grundlagen und Praktiken, die sich im letzten 
Jahrzehnt herausgebildet haben, und bringt Transparenz in den gesamten Bereich.

Es werden Lösungen für die folgenden derzeitigen Probleme vorgeschlagen:

• Fehlen eines gemeinsamen Ansatzes im Bereich der grenzübergreifenden polizeilichen 
Zusammenarbeit;

• Existenz eines Europas der verschiedenen Geschwindigkeiten mit verschiedenen 
Sicherheitsniveaus in Europa;

• Bestehen zahlreicher bilateraler und multilateraler Übereinkünfte, die von Region zu 
Region verschieden ausgestaltet sind;

• die Bestimmungen des Schengener Übereinkommens sind überholt und werden 
verschieden ausgelegt;

• zu hohe Verbreitung von unverbindlichen Maßnahmen wie Handbücher oder 
Empfehlungen.

3. Inhalt des Vorschlags und Ansichten des Berichterstatters

Der Berichterstatter begrüßt die Absicht der Kommission, die grenzübergreifende polizeiliche 
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Zusammenarbeit zu verbessern und die Vielzahl von bestehenden Maßnahmen durch einen 
allgemeinen gemeinsamen Rahmen zu ersetzen. 

Der vorliegende Vorschlag legt gemeinsame Mindeststandards fest. Der Berichterstatter ist 
sich bewusst, dass es in den Mitgliedstaaten ein unterschiedlich hohes Bewusstsein und 
unterschiedliche Verfassungstraditionen in diesem Bereich gibt. Allerdings fordert er zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Bürger ein hohes Maß an Harmonisierung und eine 
umfassendere Überarbeitung des Schengener Übereinkommens, die über den Vorschlag der 
Kommission hinausgeht.

Artikel 1 beschreibt den Zweck des Beschlusses: Verbesserung des Informationsaustauschs 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden, Abstimmung der strategischen, operativen und 
praktischen Tätigkeiten.

Artikel 2 enthält Begriffsbestimmungen: „Grenzregion“: von den Mitgliedstaaten definiertes 
Gebiet, das das bis zu 50 km von der Grenze entfernte Hoheitsgebiet umfasst. „Von diesem 
Beschluss erfasste Behörden“: in erster Linie die Polizei- und Zollbehörden.

Artikel 3 enthält eine nicht erschöpfende Liste von Bereichen, in denen der 
Informationsaustausch verbessert werden soll und die gleichzeitig ein Spiegelbild der derzeit
bewährten Praktiken und der bestehenden Abkommen darstellen, wie etwa das Abkommen 
von Prüm, das im Mai 2005 zwischen Frankreich, Österreich, Deutschland, Spanien, 
Luxemburg, den Niederlanden und Belgien unterzeichnet wurde. In diesem Zusammenhang 
unterstreicht der Berichterstatter, dass vor kurzem eine Vereinbarung innerhalb des Rates über 
einen „Rahmenbeschluss über den Austausch von Informationen nach dem Grundsatz der 
Verfügbarkeit“ erzielt wurde. Auch wenn dieser Beschluss nicht Gegenstand dieser 
Konsultation ist, so ist er doch erwähnenswert.

Artikel 4 schafft Abhilfe in Bezug auf den fehlenden strategischen Ansatz im Bereich der 
polizeilichen Zusammenarbeit.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf folgenden Aspekten:

- operative Planungen und Tätigkeiten,
- Prüfung der Kompatibilität und Interoperabilität von Ausrüstungen,

- Schulung.
Der Berichterstatter möchte auch nachdrücklich auf die Bedeutung der gemeinsamen 
Schulungsmaßnahmen bei der Schaffung einer Kultur des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit zwischen den Beamten verschiedener Länder und der Abschaffung aller 
Sprachbarrieren hinweisen.
Artikel 5 beschreibt die praktische Zusammenarbeit: gemeinsame Patrouillen, gemeinsame 
Einsätze, gemeinsame Observationen usw. Wenn Beamte eines Mitgliedstaats solche 
Maßnahmen der Zusammenarbeit durchführen, sollten sie, um effizient zu sein, das Recht 
haben, Personen im Hoheitsgebiet des anderen Mitgliedstaats anzuhalten, zu durchsuchen, zu 
vernehmen und festzunehmen.

Artikel 6 schreibt den Mitgliedstaaten vor, dauerhafte Strukturen der Zusammenarbeit 
einzurichten. Dieser Artikel ist geleitet vom Erfolg der bestehenden Gemeinsamen Zentren 
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für die Zusammenarbeit von Polizei und Zoll wie das 1997 zwischen Deutschland und 
Frankreich ins Leben gerufene Zentrum, das die Beamten von beiden Ländern unter einem 
Dach zusammenbringt.

Artikel 7 ist dem Datenschutz gewidmet, der durch die Anwendung der in Titel VI des 
Schengener Übereinkommens genannten Standards gewährleistet wird.

Artikel 8 schreibt regelmäßige bilaterale Evaluierungen vor, die von den Mitgliedstaaten in 
den Grenzregionen durchzuführen sind, sowie Evaluierungsberichte, die die Kommission dem 
Rat übermitteln muss. 

Artikel 9 lässt derzeitige und künftige Abkommen zu, die im Einklang mit diesem Beschluss 
stehen und auf die weitere Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die 
unter diesen Beschluss fallen, abzielen. 

Zur Unterstützung der Kommission wird in Artikel 10 die Einsetzung eines 
Regelungsausschusses vorgesehen. Da der Rat bereits über zuständige Gremien verfügt, um 
Durchführungsmaßnahmen für die polizeiliche Zusammenarbeit zu erarbeiten, vertritt der 
Berichterstatter die Auffassung, dass die Einrichtung eines solchen Ausschusses nicht 
erforderlich ist.

Artikel 11 ändert die Bestimmungen des Schengener Übereinkommens betreffend die 
grenzüberschreitende Observation (Artikel 40) und die grenzüberschreitende Nacheile 
(Artikel 41). Zur Herstellung von Kohärenz schlägt der Berichterstatter auch einen 
Änderungsantrag zu Artikel 39 des Schengener Übereinkommens vor. Dieser Artikel wird 
geändert, um:

- die Zollbehörden in die Bestimmungen aufzunehmen;

- Zwangsmaßnahmen seitens der Beamten zuzulassen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
tätig werden, wenn dies für die Verhütung und Aufdeckung von Straftaten erforderlich ist.

• Inhalt des Artikels 40 – grenzüberschreitende Observation 

1) Grundsatz: Beamte eines Mitgliedstaats sind befugt, eine in ihrem Land begonnene 
Observation jenseits der Grenze in einem anderen Schengenstaat unter strengen Auflagen 
fortzusetzen. 

2) Observation mit Zustimmung (Normalfall): 

Derzeitige Lage: Die observierte Person muss unter dem Verdacht stehen, in eine 
auslieferungsfähige Straftat verwickelt zu sein, oder es muss von ihr angenommen werden, 
dass sie zur Auffindung einer solchen Person beitragen kann.

Vorschlag: Der überholte Begriff „auslieferungsfähige Straftat” wird durch die Formulierung
„Straftat, für die eine Gefängnisstrafe oder ein Freiheitsentzug von mindestens zwölf 
Monaten möglich ist” ersetzt.
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3) Observation ohne vorherige Zustimmung (Eilfall):

Derzeitige Lage: Die observierte Person muss im Verdacht stehen, eine der Straftaten verübt
zu haben, die in Artikel 40 Absatz 7 aufgelistet sind. 

Vorschlag: Die Bezugnahme auf diese Liste wird ersetzt durch die Formulierung: „Straftat, 
für die eine Gefängnisstrafe oder ein Freiheitsentzug von mindestens zwölf Monaten möglich 
ist”.

Berichterstatter: Die Formulierung „im Verdacht stehen, (...) verübt zu haben” ist zu 
restriktiv und deckt nicht alle Fälle ab, mit denen Praktiker konfrontiert sind. Die Observation 
sollte in Bezug auf Personen, die „im Verdacht stehen, in eine Straftat verwickelt zu sein“ und 
auf Personen, die die Ermittlungen unterstützen können, zugelassen werden.
Zur Steigerung der Effizienz von Polizeieinsätzen sollten die observierenden Beamten die 
observierte Person im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats außerdem anhalten, 
durchsuchen, vernehmen und festnehmen können. Das Recht, die Observation in einem 
Nachbarstaat fortzusetzen, ist in der Tat völlig nutzlos, wenn die Beamten nicht das Recht 
haben, die observierte Person anzuhalten, zu durchsuchen, zu vernehmen und festzunehmen.

• Inhalt von Artikel 41 - Nacheile

Grundsatz: Aufgrund der sich aus der Situation ergebenden besonderen Dringlichkeit sind
die eine Person in ihrem Land verfolgenden Beamten befugt, die Verfolgung im 
Hoheitsgebiet eines Nachbarstaats ohne vorherige Zustimmung unter strengen Auflagen 
fortzusetzen.

Derzeitige Lage: Was die Straftaten betrifft, die Anlass zur Nacheile geben, können sich die 
Mitgliedstaaten entscheiden zwischen: 

- einer begrenzten Liste von in Absatz 4 Buchstabe a aufgeführten Straftaten
- den auslieferungsfähigen Straftaten.

Vorschlag: Anstelle dieser Optionen wird in dem Vorschlag die einheitliche Formulierung 
„Straftat, für die eine Gefängnisstrafe oder ein Freiheitsentzug von mindestens zwölf Monaten 
möglich ist” verwendet.
Ferner wird die Beschränkung, dass die Nacheile nur über die Landesgrenzen hinweg erfolgen 
kann, aufgehoben, womit die Nacheile auch über die See-, Fluss- oder Luftaußengrenzen 
stattfinden kann.

Berichterstatter: In diesem Vorschlag ist die Nacheile nur in Bezug auf Personen 
zugelassen, „die auf frischer Tat bei der Begehung oder Beteiligung an einer Straftat 
angetroffen werden (...)“. Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass diese 
Formulierung zu restriktiv ist und viele Fälle nicht abdeckt, in denen das Recht auf Nacheile 
erforderlich ist. 
Die Nacheile sollte auch in Bezug auf Personen zugelassen werden, die im Verdacht stehen, 
in eine Straftat verwickelt zu sein (...), und in Bezug auf Personen, die die Ermittlungen 
unterstützen können.
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Zur Steigerung der Effizienz von Polizeieinsätzen sollten die nacheilenden Beamten auch 
befugt sein, Personen im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats anzuhalten, zu 
durchsuchen, zu vernehmen und festzunehmen.

• Anträge des Berichterstatters zu Artikel 40 und Artikel 41

1. Im Fall einer Observation und Nacheile müssen Praktiker derzeit mehrere Listen von
Straftaten heranziehen. Im Vorschlag der Kommission wird die Bezugnahme auf diese 
verschiedenen Listen durch eine einheitliche Formulierung mit dem Wortlaut: „Straftat, für 
die eine Gefängnisstrafe oder ein Freiheitsentzug von mindestens zwölf Monaten möglich ist”
ersetzt. Dies erleichtert Praktikern die Arbeit und wird vom Berichterstatter sehr begrüßt.

2. Der Berichterstatter betont nachdrücklich, dass es zur Steigerung der Effizienz von 
Polizeieinsätzen notwendig ist, den Beamten, die im Hoheitsgebiet eines Nachbarstaats tätig 
werden, das Recht zu gewähren, Personen anzuhalten, zu durchsuchen, zu vernehmen und 
festzunehmen. Dies ist auch in einigen modernen bilateralen/multilateralen Übereinkünften 
vorgesehen.
3. Der Berichterstatter würde es begrüßen, wenn Observationen mit besonderer Dringlichkeit 
(Eilfälle) und die Nacheile nicht nur in Bezug auf Personen, die im Verdacht stehen, eine 
Straftat verübt zu haben/an einer Straftat beteiligt zu sein, sondern auch in Bezug auf 
Personen, die im Verdacht stehen, in eine Straftat verwickelt zu sein, und auf Personen, die 
Ermittlungen unterstützen können, zugelassen würden.

4. Das Recht auf Observation und Nacheile sollte nicht mehr zeitlich und räumlich begrenzt 
sein.

4. Schlussfolgerungen
Der vorgeschlagene Beschluss wird sichtbare, praktische Auswirkungen auf das Leben der 
Menschen haben. 

Im Rahmen der derzeitigen Debatte um die Zukunft der Europäischen Union und angesichts 
des Vertrauensverlusts in die europäischen Institutionen und den Beschlussfassungsprozess 
sollte diese Gelegenheit genutzt werden, um ein deutliches Signal an die Bürger auszusenden. 
Die Europäische Union trägt ihren Bedürfnissen und Wünschen Rechnung und versucht, 
ihnen ein sichereres Umfeld zu bieten. Die Mitgliedstaaten werden hoffentlich zeigen, dass 
sie in der Lage sind, im Interesse der Sicherheit der Bürger zusammenzuarbeiten, und dass sie 
willens sind, einen Teil ihrer traditionellen souveränen Befugnisse abzugeben, um einen 
echten Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu errichten.


